
Verleihung der Ehren-Reichs- und
Staatsangehörigkeit an Herrn Putin

Der Präsidialsenat, das Präsidium des Deutschen Reiches

im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 25.01.2016 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Präsidium des Bundes, Präsidialsenat zum 03.03.2016

In der heutigen und 57ten Tagung des Volks-Reichstages, wurde auch der Präsidialsenat
des Deutschen Volkes gewählt. Zur Wahl wurden folgende Personen durch den Volks-
Bundesrath vorgeschlagen.
a) Herr Georg Friedrich Prinz von Preußen, Chef des Hauses Hohenzollern
b) Herr Wladimir Wladimirowitsch Putin, als Präsident der Russischen Föderation

Die Entscheidung fiel im Volks-Reichstag einstimmig auf den russischen Präsidenten Herr Wladmir
Wladimirowitsch Putin, da er der einzige führende und exterritoriale amtierende Präsident ist, der
seine Aufmerksamkeit und Bereitschaft auch der “Erfreiung” des Deutschen Volkes und der
Wiederherstellung der Einheit und Freiheit Deutschlands im Deutschen Reich gewidmet hat.
Zusätzlich möchte das Deutsche Volke (Reichs- und Staatsangehörige) durch seinen Volks-Reichstag
sein Pflicht gegenüber dem großen Bruder offenkundig mitteilen, denn die wahrhaftigen Deutschen
stehen zu Rußland und seinen Präsidenten.
In der 82ten Tagung des Volks-Bundesrath wurde dem Beschluß des Volks-Reichstages zugestimmt,
womit verfassungsrechtlich gemäß Artikel 5 , dem Artikel 11 der Deutschen Reichsverfassung
abgeholfen wurde.
Herr Wladimir Wladimirowitsch Putin gehört somit zum Präsidium des Bundes.

Gemäß dem Reichsgesetz:
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl-1005232-nr7-uebergangsgesetz-zur-wiederherstellung
-der-handlungsfaehigkeit-des-deutschen-reiches/ können alsbald die Vorbereitungen getroffen
werden, um friedensvertraglichen Regelungen zu erschaffen, die das seit 1920 bestehende
Besatzungstatut beenden werden.

Der Präsidialsenat ist gemäß Beschluß der 37ten Tagung des Volks-Bundesrath besetzt.

RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-
Staatsangehörigkeit

Gesetz, betreffend dem Erwerb der Reichs- und Staatsangehörigkeit

gegeben am 03.10.2014, im Namen des Deutschen Reiches
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In Kraft gesetzt am 28.10.2014 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes
und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 30

Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913, in Kraft getreten am 01. Januar 1914,
wird zur Herstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches und seiner innerstaatlichen
Ordnung, für die Übergangszeit wie folgt geändert.

§ 1.

Soweit im Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz auf den Reichskanzler verwiesen wird, tritt an
seine Stelle der Präsidialsenat, in Abwesenheit des Präsidialsenat und des Reichskanzlers, tritt an
seine Stelle der Staatssekretär des Innern.

§ 2.

Soweit  im  Reichs-  und  Staatsangehörigkeitsgesetz  auf  Landes-  oder  Zentralbehörden  der
Bundesstaaten  verwiesen  wird,  tritt  an  deren  Stelle  das  Reichsamt  des  Innern.

§ 3.

Im Sinne  dieses  Gesetzes  entfällt  in  §  11.  Satz  1,  folgender  Text-  und  Vorschriftenteil,  Zitat:
„innerhalb zweier Jahre nach der Volljährigkeit“.

§ 4.

Im Sinne dieses Gesetzes und dem Verlust des gesamten Militärwesens des Deutschen Reiches oder
eines  seiner  Bundesglieder  seit  dem  28.06.1919,  ist  §  17.  Punkt  3  und  §§  26.   und  32.
Gegenstandslos.

§ 5.

Im  Sinne  dieses  Gesetzes  ist  durch  die  Abwesenheit  der  Landes-  und  Zentralbehörden  der
Bundesstaaten, § 39. Absatz 2 und § 40. Absatz 2 Gegenstandslos.

§ 6.

Für  alle,  durch  dieses  Gesetz  und  des  Reichs-  und  Staatsangehörigkeitsgesetz  nötigen
Bestimmungen oder Verordnungen, die eines zusätzlich staatlichen Organes bedürfen, gilt § 39.
Absatz 1 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz in Anwendung zu bringen.

§ 7.

Dieses Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.

Reichsgesetzblatt “RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit” Amtsschrift

Reichsgesetzblatt “RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit”_D

https://deutscher-reichsanzeiger.de/Gesetze/rustag/
https://deutscher-reichsanzeiger.de/Gesetze/rustag/
https://deutscher-reichsanzeiger.de/Gesetze/rustag/
https://deutscher-reichsanzeiger.de/2014/Amtsblatt/RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit.pdf
https://deutscher-reichsanzeiger.de/2014/Druck/RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit_D.pdf
https://deutscher-reichsanzeiger.de/2014/Druck/RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit_D.pdf


RGBl-1311093-Nr49-Gesetz-
Bundespräsidium-Kanzlerstellvertreter-
Präsidialsenat

Gesetz, betreffend dem Präsidium des Bundes zur Wiederherstellung
der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches

gegeben am 09.11.2013, im Namen des Deutschen Reiches
Änderungsstand: 12.07.2014

In Kraft gesetzt am 06.12.2013 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 49

Artikel 1

Es wird ein Präsidialsenat gebildet, der aus drei Personen besteht. Der Präsidialsenat übernimmt die
Aufgaben im gesamten Umfang, die dem Präsidium des Bundes gemäß geltender Reichsverfassung
und geltenden Gesetzen zustehen.  Der  Präsidialsenat  ist  auch dann handlungsfähig,  wenn der
Präsidialsenat durch eine Person besetzt ist. Ist eine Person des Präsidialsenats für die gesamte Zeit
der  Legislaturperiode  zu  ersetzen,  dann  benötigt  diese  Person  die  Zustimmung  des  Volks-
Bundesrathes und des Volks-Reichstages.

Artikel 2.

Der Präsidialsenat muß bei anstehenden Entscheidungen, Gesetzen, Beschlüssen, Anordnungen und
Verfügungen den Reichskanzler hinzuziehen. Die Meinung des Reichskanzlers muß angehört werden
und  die  Entscheidung  berücksichtigt  werden.  Abschließend  gilt  wie  in  Artikel  11  der
Reichsverfassung bestimmt – die Zustimmung des Volks-Bundesrathes und Volks-Reichstages ist
erforderlich.

Sollte es sich bei Entscheidungen und Beschlüssen, um Personen aus dem Präsidialsenat, oder dem
Reichskanzlers und seine Stellvertreter handeln, so kann auf Antrag des Volks-Bundesrathes die
Person im Einzelfall  durch einen Stellvertreter aus den Personenkreis der Reichsleitung ersetzt
werden.

Artikel 3.

Durch ein Übergangsgesetz und bis zur Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands werden
dem  Präsidialsenat  die  Aufgaben  übertragen  die  dem  Präsidium  des  Bundes  zustehen.  Die
Bezeichnung Kaiser bzw. Deutscher Kaiser bleibt in den bestehenden Gesetzen bis auf weiteres
erhalten,  während  in  den  Gesetzen,  Anordnungen,  Verfügungen,  Vorschriften  und  Handlungen
während dieser Periode die Bezeichnung Präsidialsenat angewandt wird. Der Präsidialsenat setzt
sich bis zur ersten freien Wahl des Deutschen Volkes zusammen aus dem Staatssekretär des Innern,
aus dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes und aus der Person die vom Präsidium des Volks-
Reichstages für dieses Amt bestimmt wird.

Artikel 4.
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Bis zur Vollendung  der Einheit und Freiheit Deutschlands in seinen Grenzen vom 31. Juli 1914, wird
zur  Gültigkeit  von  Gesetzen,  Anordnungen  und  Verfügungen  mit  der  Zustimmung  des  Volks-
Bundesrathes und Volks-Reichstages (Artikel 5 der Reichsverfassung) genüge getan. Demgemäß ist
es vollkommen ausreichend, wenn es mit nur einer Unterschrift veröffentlicht wird.

Artikel 5.

Der Reichskanzler, der Vizekanzler, und die fünf stellvertretenden Reichskanzler sind während der
Übergangszeit  im  jeweiligen  Aufgabenbereich  gleichberechtigte  Entscheidungsträger.  Alle
gesetzlichen Handlungen die den Reichskanzler betreffen sind in Abwesenheit des Reichskanzlers
durch den Vizekanzler nachfolgend dessen, durch die stellvertretenden Reichskanzler zu erfüllen. Im
Sinne dieses Gesetzes, gelten als stellvertretende Reichskanzler nachfolgende Staatssekretäre. Der
Staatssekretär des Reichsjustizamtes, der Staatssekretär des Reichsschatzamtes, der Staatssekretär
der Deutschen Reichspost, der Staatssekretär des Reichsverteidigungsamtes und der Polizeidirektor
der Reichspolizei.

Artikel 6.

Der  Präsidialsenat  ernennt den Reichskanzler und den Vizekanzler,  dies erfolgt  im jeweiligen
Einzelfall nur nach vorheriger Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages. Die
Bestimmung des Artikel 15 der Reichsverfassung wird durch dieses Gesetz nicht berührt.

Artikel 7.

Dieses  Gesetz  gilt,  bis  das  deutsche  Volk  in  freier  Selbstbestimmung  und  nach  vorheriger
Herstellung der Einheit  und Freiheit  Deutschlands in seinen Grenzen vom 31. Juli  1914, seine
zukünftige Reichsordnung bzw. Staatsordnung beschlossen hat.

Artikel 8.

Mit Inkraftsetzung dieses Gesetzes, tritt das Gesetz „RGBl-1005237-Nr10-Praesidiale-Anordnung“
außer Kraft.

Artikel 9.

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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RGBl-1311093-Nr49-Gesetz betreffend dem
Präsidium des Bundes zur Wiederherstellung
der Handlungsfähigkeit des Deutschen
Reiches

Gesetz, betreffend dem Präsidium des Bundes zur Wiederherstellung
der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches

gegeben am 09.11.2013, im Namen des Deutschen Reiches
Änderungsstand: 12.07.2014

In Kraft gesetzt am 06.12.2013 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 49

Artikel 1.

Es wird ein Präsidialsenat gebildet, der aus drei Personen besteht. Der Präsidialsenat übernimmt die
Aufgaben im gesamten Umfang, die dem Präsidium des Bundes gemäß geltender Reichsverfassung
und geltenden Gesetzen zustehen.  Der  Präsidialsenat  ist  auch dann handlungsfähig,  wenn der
Präsidialsenat durch eine Person besetzt ist. Ist eine Person des Präsidialsenats für die gesamte Zeit
der  Legislaturperiode  zu  ersetzen,  dann  benötigt  diese  Person  die  Zustimmung  des  Volks-
Bundesrathes und des Volks-Reichstages.

Artikel 2.

Der Präsidialsenat muß bei anstehenden Entscheidungen, Gesetzen, Beschlüssen, Anordnungen und
Verfügungen den Reichskanzler hinzuziehen. Die Meinung des Reichskanzlers muß angehört werden
und  die  Entscheidung  berücksichtigt  werden.  Abschließend  gilt  wie  in  Artikel  11  der
Reichsverfassung bestimmt – die Zustimmung des Volks-Bundesrathes und Volks-Reichstages ist
erforderlich.

Sollte es sich bei Entscheidungen und Beschlüssen, um Personen aus dem Präsidialsenat, oder dem
Reichskanzlers und seine Stellvertreter handeln, so kann auf Antrag des Volks-Bundesrathes die
Person im Einzelfall  durch einen Stellvertreter aus den Personenkreis der Reichsleitung ersetzt
werden.

Artikel 3.

Durch ein Übergangsgesetz und bis zur Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands werden
dem  Präsidialsenat  die  Aufgaben  übertragen  die  dem  Präsidium  des  Bundes  zustehen.  Die
Bezeichnung Kaiser bzw. Deutscher Kaiser bleibt in den bestehenden Gesetzen bis auf weiteres
erhalten,  während  in  den  Gesetzen,  Anordnungen,  Verfügungen,  Vorschriften  und  Handlungen
während dieser Periode die Bezeichnung Präsidialsenat angewandt wird. Der Präsidialsenat setzt
sich bis zur ersten freien Wahl des Deutschen Volkes zusammen aus dem Staatssekretär des Innern,
aus dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes und aus der Person die vom Präsidium des Volks-
Reichstages für dieses Amt bestimmt wird.
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Artikel 4.

Bis zur Vollendung  der Einheit und Freiheit Deutschlands in seinen Grenzen vom 31. Juli 1914, wird
zur  Gültigkeit  von  Gesetzen,  Anordnungen  und  Verfügungen  mit  der  Zustimmung  des  Volks-
Bundesrathes und Volks-Reichstages (Artikel 5 der Reichsverfassung) genüge getan. Demgemäß ist
es vollkommen ausreichend, wenn es mit nur einer Unterschrift veröffentlicht wird.

Artikel 5.

Der Reichskanzler, der Vizekanzler, und die fünf stellvertretenden Reichskanzler sind während der
Übergangszeit  im  jeweiligen  Aufgabenbereich  gleichberechtigte  Entscheidungsträger.  Alle
gesetzlichen Handlungen die den Reichskanzler betreffen sind in Abwesenheit des Reichskanzlers
durch den Vizekanzler nachfolgend dessen, durch die stellvertretenden Reichskanzler zu erfüllen. Im
Sinne dieses Gesetzes, gelten als stellvertretende Reichskanzler nachfolgende Staatssekretäre. Der
Staatssekretär des Reichsjustizamtes, der Staatssekretär des Reichsschatzamtes, der Staatssekretär
der Deutschen Reichspost, der Staatssekretär des Reichsverteidigungsamtes und der Polizeidirektor
der Reichspolizei.

Artikel 6.

Der  Präsidialsenat  ernennt den Reichskanzler und den Vizekanzler,  dies erfolgt  im jeweiligen
Einzelfall nur nach vorheriger Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages. Die
Bestimmung des Artikel 15 der Reichsverfassung wird durch dieses Gesetz nicht berührt.

Artikel 7.

Dieses  Gesetz  gilt,  bis  das  deutsche  Volk  in  freier  Selbstbestimmung  und  nach  vorheriger
Herstellung der Einheit  und Freiheit  Deutschlands in seinen Grenzen vom 31. Juli  1914, seine
zukünftige Reichsordnung bzw. Staatsordnung beschlossen hat.

Artikel 8.

Mit Inkraftsetzung dieses Gesetzes, tritt das Gesetz „RGBl-1005237-Nr10-Praesidiale-Anordnung“
außer Kraft.

Artikel 9.

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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Staat

zum 21.08.2013, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 01.09.2013 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 31

Nachfolgende Änderungen bzw.  Ergänzungen sind in  das  „RGBl-130511-Nr17 Verordnung zum
Schutz von Volk und Staat“ einzufügen.

§ 1.

Der vorhandene § 8. im RGBl-1305011-Nr17 wird nachfolgenden neuen Text erhalten.

Diese  Verordnung  ist  auch  im  Einzelfall  anzuwenden  und  wird  durch  den  Präsidialsenat  mit
Zustimmung des Reichskanzlers an die betreffenden Unternehmen zur sofortigen Anwendung bis
auf Widerruf verordnet.

Diese Verordnung hat folgende Erkennungsdaten: Die betreffende Person (Vertragspartner) mit
Geburtsdatum,  Amts-  bzw.  Dienstbezeichnung,  Vertragsnummer,  Wohnort  oder  Sitz,  präsidiale
Kennnummer,  Beginn  der  zu  erbringenden  Dienstleistung,  sowie  Siegel  und  Unterschrift,  des
Reichskanzlers und des Staatssekretär des Innern.

§ 2.

Der neue § 9. im RGBl-1305011-Nr17 wird nachfolgenden Text erhalten.

Alle zur “Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus” erlassenen
Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht berührt und gelten im
Sinne dieses Gesetz für die hier genannten natürlichen und juristischen Personen.

§ 3.

Der neue § 10. im RGBl-1305011-Nr17 wird nachfolgenden Text erhalten.

Dieses Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.

§ 4.

Dieses Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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RGBl-1304283-Nr15-Verordnung-Flagge-
Präsidialsenat, Flaggengesetz und Standarte,
Nationalflagge, Bundesflagge

Verordnung, betreffend Flagge und Standarte für den Präsidialsenat,
Präsidialflagge, Präsidialstandarte, Nationalflagge, Bundesflagge.

verordnet am 28.04.2013, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 08.05.2013 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 15

§ 1.

Die Flagge des Präsidialsenats besteht aus einem schwarzen abgeschnittenen Dreieck, von der
Stange beginnend mit der großen Länge über die ganze Höhe der Fahne ausgehend. Verhältnis der
Höhe zur Länge wie 2 zu 3. Die zwei gleichbreiten Querstreifen sind oben weiß unten rot und 1zu1
im  Verhältnis  zu  Gesamthöhe  der  Flagge.  Den  Eckpunkten  des  abgeschnittenen  Dreiecks
angeordnet, liegt ein weißes rundes Feld mittig eines Quadrates. Der Durchmesser ist im Verhältnis
1zu 2 der Fahnenhöhe. In diesem weißen Feld befindet sich das Zeichen der Trinität in den Farben
der Bundesstaaten. Die Farben grün, blau, dunkelrot, gold und violett werden durch ein weißes
Band im Verhältnis zum weißen Feld wie 1 zu 30 verbunden. Die Anordnung der Farben siehe
Anlage auf Seite 1304284.

Dies Fahne wird am Amtssitz geflaggt, solange der Amtssitz durch eine der drei Staatssekretäre des
Präsidialsenats besetzt ist.

§ 2.

Die Standarte ist wie in § 1 beschrieben. Das Verhältnis der Breite zur Höhe ist wie 1 zu 1. Die große
Länge  des  abgeschnittenen  Dreiecks  bestimmt  auch  die  Breite  der  Standarte,  womit  sich  ein
Quadrat ergibt. Die Trinität wie in § 1 beschrieben, befindet sich in der Mitte der Standarte.

Die Standarte wird auf allen Fahrten, Flügen und Reisen an Fahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen
geführt, in denen  sich mindestens eine der drei Staatssekretäre des Präsidialsenats auf Amtsreise
befindet.

§ 3.

Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger in Kraft.
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Ernennung zum Präsidialsenat im
Bundespräsidium von Herrn Erhard Lorenz
als Staatssekretär des Innern

Ernennung zum Präsidialsenat im Präsidium des Bundes (Bundespräsidium), des
Herrn Erhard Lorenz im Amt eines Staatssekretär des Innern.

Betreffend dem 13ten Beschluß der 35ten Tagung vom (Volks-
)Bundesrath am 16.  Juli  2011 zu Bayreuth,  im Gasthof zur
Linde: “Zur Bewerbung für den Präsidialsenat und gemäß der
Entscheidung der Bevollmächtigten.”

Voraus gingen die Bewerbungen für den Präsidialsenat, der Herren Dennis Ingo Schulz, Martin Wartenberg
und  Rüdiger  Klasen  (Manthey)  aktuell  Hofmann.  So  mußte  der  Volks-Bundesrath  eine  Entscheidung
herbeiführen. Einstimmig waren die Bevollmächtigten übereingekommen, daß die genannten Herren, mangels
Qualifikation  einstimmig  abgelehnt  werden  müssen,  zugleich  bestand  die  Notwendigkeit  in  dieser
Angelegenheit  eine  Übergangslösung  zu  erschaffen.

Nach  reiflicher  Diskussion  im  Volks-Bundesrath  und  dem  Wunsch  einiger  anwesender  hoher
Staatssekretäre und in Anlehnung daran, daß auf Grund der derzeit herrschenden Unruhe im Volks-
Reichstag endlich auch dieser Punkt behandelt werden muß, wurde bis auf Widerruf festgelegt, daß
sich der Präsidialsenat ab sofort zusammensetzt aus dem Staatssekretär des
Innern,  aus  dem Staatssekretär  des  Auswärtigen  Amtes  und  aus  der
Person die durch das Präsidium des Volks-Reichstages für dieses Amt
bestimmt wird.

Demgemäß ist mit dem 16. Juli 2011, Herr Erhard Lorenz im
Amt  eines  Staatssekretär  des  Innern,  der  erste  amtliche
berufene und ernannte Präsidialsenat des Deutschen Reiches.
Wodurch  das  Präsidium des  Bundes  gemäß  Artikel  11  der
Deutschen Reichsverfassung, wieder handlungsfähig ist.

Die Ernennungsurkunde zum Präsidialsenat wurde am 30 Juli 2011 in der Gastätte “Doppeldecker”
zu Berlin-Schönefeld nach der 30ten Tagung des Volks-Bundesrathes und der 13ten Tagung des
Volks-Reichstages (in Anwesenheit beider Verfassungsorgane) formlos ausgehändigt!
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RGBl-1005234-Nr8-Wahlgesetz-
Praesidialsenat

Gesetz über die Wahl des Präsidialsenat
(Reichspräsidium)

gegeben am 23. Mai 2010, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 23.05.2011 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 08

§ 1.

[1] Wahlberechtigt ist, wer das Wahlrecht zum Volks-Reichstag hat.
[2] Die Wahl ist unmittelbar und geheim. Jeder Wähler hat eine Stimme.

§ 2.

Den Wahltag bestimmt der Volks-Reichstag; es muß ein Sonntag oder öffentlicher Ruhetag sein.

§ 3.

Der Stimmzettel muß die Person, dem der Wähler seine Stimme geben will, bezeichnen und darf
keine weiteren Angaben enthalten.

§ 4.

[1] Gewählt sind diejenigen drei Personen, welche die meisten aller gültigen Stimmen erhalten
haben.
[2] Ergibt sich keine solche Mehrheit, so findet ein weiterer Wahlgang statt, bei dem wiederum
Absatz 1 zum Tragen kommt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der Reichswahlleiter
zieht.

§ 5.

[1]  Die  Stimmen  werden  in  den  Reichstagswahlkreisen  gezählt.  Das  Ergebnis  wird  dem
Reichswahlleiter mitgeteilt.
[2] Die Zählung besorgt der Wahlausschuß; Er besteht aus dem Wahlleiter als Vorsitzenden und vier
Beisitzern, die dieser aus den Wählern beruft. Der Wahlausschuß beschließt mit Stimmenmehrheit.

§ 6.

[1] Der Reichswahlausschuß stellt das Wahlergebnis im Reiche fest.
[2] Er besteht aus dem Reichswahlleiter als Vorsitzenden und sechs Beisitzern, die dieser aus den
Wählern beruft. Der Reichswahlausschuß beschließt mit Stimmenmehrheit.

§ 7.

https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl-1005234-nr8-wahlgesetz-praesidialsenat/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl-1005234-nr8-wahlgesetz-praesidialsenat/
https://deutscher-reichsanzeiger.de/justitia-deutschland/P/Praesidialsenat-Wahlgesetz-230510.htm


[1] Das für den Volks-Reichstag gebildete Wahlprüfungsgericht prüft das Wahlergebnis.
[2] Wird die Wahl für ungültig erklärt, so findet eine neue Wahl statt. Die Ungültigkeitserklärung
kann sich auf den zweiten Wahlgang beschränken.

§ 8.

  Die Vorschriften des §§ 2 bis 18 des Reichswahlgesetzes gelten sinngemäß.

§ 9.

Das gegenwärtige Gesetz tritt bei der ersten nach dessen Verkündigung stattfindenden Neuwahl des
Präsidialsenat in Kraft.

Gegeben zu Berlin, den 23. Mai 2010
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Übergangsgesetz zur Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches

gegeben am 23. Mai 2010, im Namen des Deutschen Reiches
Änderungsstand: 25.09.2017, durch RGBl-1709171-Nr23

In Kraft gesetzt am 23.05.2011 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 7

Artikel 1

Die bisherigen Gesetze und Verordnungen des Reichs zum Stand: 28. Oktober 1918 bleiben bis auf
weiteres in Kraft, soweit ihnen nicht dieses Gesetz entgegensteht. In Kraft bleiben auch alle vom
“Rath der Volksbeauftragten” bisher erlassenen Gesetze,  Verordnungen und Beschlüsse.  Soweit
dieselbigen außer Kraft zu setzen sind, erfolgt dies über den Präsidialsenat mit Zustimmung des
Volks-Reichstages und Volks-Bundesrathes und ist im Deutschen Reichs-Anzeiger zu veröffentlichen.

Artikel 2

Soweit in Gesetzen oder Verordnungen des Deutschen Reiches auf den Reichstag verwiesen wird,
tritt an seine Stelle der Volks-Reichstag.

Artikel 3

Soweit in Gesetzen oder Verordnungen des Deutschen Reiches auf den Volks-Bundesrath verwiesen
wird, tritt an seine Stelle der Bundesrath. Der Bundesrath besteht aus den Vertretern des Bundes,
die  den Interessen aller  Mitglieder  des  Bundes  gleichermaßen verpflichtet  sind.   Dies  gilt  im
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Einzelfall  solange,  wie  das  jeweilige  Mitglied  des  Bundes  handlungsunfähig  ist,  mangels
reichsrechtlich  genehmigten  institutionalisierten  Organen.

Artikel 4

Die Befugnisse,  die nach den Gesetzen oder Verordnungen des Deutschen Reiches dem Kaiser
zustehen, gehen auf den Präsidialsenat über.

Artikel 5

Die Befugnisse, Gegenzeichnungen, und Obliegenheiten die nach den Gesetzen oder Verordnungen
des Deutschen Reichs dem Reichskanzler zustehen, bleiben beim Reichskanzler. Soweit erforderlich
gilt das Stellvertretungsgesetz [RGBl Band 1878, Nr. 4, Seite 7-8] vom 17.03.1878, Änderungsstand 
28.10.1918.

Artikel 6

Dieses Gesetz tritt mit dem Tag seiner Verkündung in Kraft, bzw. mit der Veröffentlichung im
Deutschen Reichs-Anzeiger.
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RGBl-1005232-Nr7 Übergangsgesetz zur
Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit
des Deutschen Reiches

Übergangsgesetz zur Wiederherstellung der
Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches.

gegeben am 23.05.2010, im Namen des Deutschen Reiches
Änderungsstand: 25.09.2017, durch RGBl-1709171-Nr23

In Kraft gesetzt am 23.05.2011 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

 

Nr. 07

Artikel 1

Die bisherigen Gesetze und Verordnungen des Reichs zum Stand: 28. Oktober 1918 bleiben bis auf
weiteres in Kraft, soweit ihnen nicht dieses Gesetz entgegensteht. In Kraft bleiben auch alle vom
“Rath der Volksbeauftragten” bisher erlassenen Gesetze,  Verordnungen und Beschlüsse.  Soweit
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dieselbigen außer Kraft zu setzen sind, erfolgt dies über den Präsidialsenat mit Zustimmung des
Volks-Reichstages und Volks-Bundesrathes und ist im Deutschen Reichs-Anzeiger zu veröffentlichen.

Artikel 2

Soweit in Gesetzen oder Verordnungen des Deutschen Reiches auf den Reichstag verwiesen wird,
tritt an seine Stelle der Volks-Reichstag.

Artikel 3

Soweit in Gesetzen oder Verordnungen des Deutschen Reiches auf den Volks-Bundesrath verwiesen
wird, tritt an seine Stelle der Bundesrath. Der Bundesrath besteht aus den Vertretern des Bundes,
die  den Interessen aller  Mitglieder  des  Bundes  gleichermaßen verpflichtet  sind.   Dies  gilt  im
Einzelfall  solange,  wie  das  jeweilige  Mitglied  des  Bundes  handlungsunfähig  ist,  mangels
reichsrechtlich  genehmigten  institutionalisierten  Organen.

Artikel 4

Die Befugnisse,  die nach den Gesetzen oder Verordnungen des Deutschen Reiches dem Kaiser
zustehen, gehen auf den Präsidialsenat über.

Artikel 5

Die Befugnisse, Gegenzeichnungen, und Obliegenheiten die nach den Gesetzen oder Verordnungen
des Deutschen Reichs dem Reichskanzler zustehen, bleiben beim Reichskanzler. Soweit erforderlich
gilt das Stellvertretungsgesetz [RGBl Band 1878, Nr. 4, Seite 7-8] vom 17.03.1878, Änderungsstand 
28.10.1918.

Artikel 6

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger in Kraft

Gegeben zu Berlin, den 23. Mai 2010

Im Allerhöchsten Auftrage des Deutschen Volkes
Staatssekretär des Innern und Präsidialsenat
Erhard Lorenz
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